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nach da:.': rächte1 2' rf:ft 
läßt sich die Hil-dur 
p c' > c fi c .1 c o i er. o!; c o P h G non o n 
steht das eigentliche- praktische Problem der frberzsugungsbil- 
düng in der Untersuchungsarbeit.
Überzeugungen entstehen nicht nur auf der Grundlage der Gewiß
heit; das Erkenntnissubjekt kann auch auf Gl“und vielerleijk v---randerer Faktoren « beispielsweise auf (Jfef̂ und̂ emotionalor Honen- 
te - eine bestimmte Aussage für warLp^ia^on und seinem Handeln 
zugrundelügen. Dadurch läuft jeder ’Ü^hsch Gefahr, auch vcn 
der Wahrheit solcher Aussagep Ober zeugt zu sein, dis in Wirk
lichkeit unwahr sind, Dies,ev Gefahr bsstsht euch in der Tätig- 
keit des Untersuchungsführers♦ Er darf deshalb vor allen zu 
Beginn der Untersuchungt bei der Herausbildung das vorlauti-

f  ■■ Fgon Rekonstruktionsbf&des über die Straftat, aus den meist 
nur geringen und unsicheren Erkenntnissen keine voreiligen 
und vveitergehenden Schlüsse ziehen. Die Schuld des Beschul“ 
digtsn muß wie bei jedem anderen Beweis durch konkrete Be
weisgründe bewiesen sein; nur im jeweiligen konkreten Erioitt- 
lungsvarfahren beweismäßig gesicherte Fakten dürfen der 
eigenen Überzeugung zugrunde gelegt werden. Der Untersuchungs
führer darf durch Fakten begründete Zweifel nicht verdrängen, 
sondern muß sie stets bewußt der gegenteiligen subjektiven Über
zeugung gegonüberstellen, damit sich die nicht verfestigt 
und das eigene Handeln bei der weiteren Bearbeitung des Ver-

1 S (2) StPO bestirnt: "Niemand darf als einer Straftat 
schuldio behandelt vrerden, bevor seine strafrechtliche Vor- 
antwortlich’: o i t nochocwiesen und in einer rechts1,-ruft irr. n 
Entscheidung festeestellt ist".

2 Vgl. l'lotz "Den philosophische Beweis", n , s, 0., S.G8


